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1. Anlass und Begriffsdefinition 

1.1 Anlass  

§ 44 des BNatSchG enthält für bestimmte Tier- und Pflanzenarten Verbotstatbestände, die 

ihrem Schutz dienen. Diese Schutzbestimmungen gelten, unabhängig von speziellen Schutz-

gebieten, für Pflanzen- und Tierarten, die nach § 7 BNatSchG besonders und/oder streng ge-

schützt sind. Sie gelten für diese Arten selbst (z.B. für das Sammeln, Verletzen oder Töten), 

aber auch für von ihnen zum Überleben benötigte Lebensräume bzw. Lebensraumstrukturen.  

Eingriffsbedingte Veränderungen von Natur und Landschaft bedürfen immer dann einer Über-

prüfung artenschutzrechtlicher Belange, wenn nicht von vorn herein auszuschließen ist, dass 

bestimmte geschützte Arten, und zwar Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, wildlebende 

Vogelarten sowie Arten, die nach einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 

BNatSchG aufgeführt sind, von einem Vorhaben betroffen sein könnten (siehe hierzu auch 

Kapitel 1.2). Zu beachten sind hierbei zunächst die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 

BNatSchG, wonach es nicht zu einer Tötung oder Verletzung von Individuen artenschutzrecht-

lich relevanter Arten (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG), zu einer erheblichen Störung (§ 44 Abs. 1 

Nr. 2 BNatSchG) oder zu einer Zerstörung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG) dieser Arten kommen darf. § 44 Abs. 5 BNatSchG regelt den Eingriff im Falle 

der Betroffenheit der Fortpflanzungs- und Ruhestätten und im Hinblick auf damit unvermeid-

bare Beeinträchtigungen von Individuen artenschutzrechtlich relevanter Tierarten weiter (nä-

here Ausführungen siehe nachfolgendes Kapitel 1.2). 

Vorliegende artenschutzrechtliche Prüfung umfasst den geänderten B-Plan im Bereich zwi-

schen Moselstraße, Willy-Brandt-Ring und Paul-Schmetkamp-Straße, 53842 Troisdorf. Bau-

herr Arslan & Ogul Bauunternehmung GmbH. 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für die Neubebauung ist gemäß der VV-Arten-

schutz (MKUNLV 2016) und der Handlungsempfehlung „Artenschutz in der Bauleitplanung“ 

(MWEBWV & MKUNLV 2010) eine artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen. 

In vorliegender Artenschutzprüfung soll geklärt werden, ob und – wenn ja – welche arten-

schutzrechtlichen Konflikte im Kontext mit dem geplanten Eingriff entstehen können. Sollten 

durch die Vorhabenumsetzung artenschutzrechtliche Konflikte entstehen, werden Maßnah-

men formuliert, die geeignet sind ein Auslösen der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

zu vermeiden. Abschließend wird geklärt, ob das Vorhaben aus artenschutzrechtlicher Sicht 

als zulässig einzustufen ist.  

Die nachfolgende Prüfung basiert im Wesentlichem auf einer Datenrecherche und einer Orts-

begehung zur Lebensraumpotenzialeinschätzung. Aus den hieraus erfassten Lebensräumen, 
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erfolgt eine Herleitung für potenziell vorkommende, artenschutzrechtlich relevante Arten. Die 

vorliegende Artenschutzprüfung stellt damit eine „Worst – Case - Betrachtung“ dar, bei der alle 

Arten berücksichtigt worden sind, die theoretisch im Eingriffsbereich vorkommen könnten.  

1.2 Begriffsdefinitionen  

Der Begriff der „Störung“ entsprechend § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG lässt sich in Anlehnung 

an die Ausführungen der EU-Kommission zur FFH-Richtlinie näher definieren. Störungen kön-

nen durch Beunruhigungen und Scheuchwirkungen infolge von Bewegung, Lärm, Licht oder 

Maschinen eintreten (vgl. u.a. TRAUTNER 2008). Auch Zerschneidungswirkungen (z.B. Silhou-

ettenwirkungen von technischen Bauwerken) werden demnach als Störwirkungen bezeichnet. 

Das Maß der Störung hängt von Parametern wie Intensität, Dauer und Wiederholungsfrequenz 

auftretender Störungen ab. In einem so genannten „Guidance document“ zur Anwendung der 

artenschutzrechtlichen Regelungen der FFH-Richtlinie (siehe EUROPEAN COMMISSION 2006, 

2007, Kapitel II.3.2.) werden Störungen immer dann als relevant betrachtet, wenn sie negati-

ven Einfluss auf die Überlebenschancen, den Fortpflanzungserfolg oder die Reproduktionsfä-

higkeit der zu schützenden Arten haben. Alle Störungen, die zu einer Abnahme der Verbrei-

tung einer Art im Raum führen, sind ebenfalls eingeschlossen. Damit sind Störungen artspe-

zifisch unterschiedlich zu definieren, da sich die Empfindlichkeit gegenüber störenden Einflüs-

sen auch artspezifisch unterscheidet. 

Das MUNLV (2008) wählt für Lokalpopulationen einen pragmatischen Ansatz. Danach sind 

diese weniger populationsbiologisch oder genetisch zu definieren, sondern am ehesten als 

lokale Dichtenzentren bzw. Konzentrationen. In einigen Fällen sind dies zugleich die Fortpflan-

zungs- oder Ruhestätten der Arten (etwa bei einigen Fledermäusen oder Amphibien). In zahl-

reichen Fällen kann es aber auch sinnvoll sein, Landschaftseinheiten (Waldgebiete, Grünland-

komplexe u.a.) als Lebensräume lokaler Populationen zu definieren. Arten mit sehr großen 

Aktionsräumen wiederum bedürfen gegebenenfalls einer noch weiteren Definition des Begriffs 

der lokalen Population. Hier können Gemeindegebiete oder Kreisgebiete herangezogen wer-

den, um Beeinträchtigungen lokaler Populationen näher zu bestimmen. Ob dem pragmati-

schen Ansatz des MUNLV (2008) gefolgt wird, oder dieser in Abhängigkeit der ökologischen 

Voraussetzungen einzelner Arten abgeändert werden muss, lässt sich erst bei näherer Be-

trachtung der einzelnen betroffenen Arten belastbar aussagen.  

Da die Frage der „Erheblichkeit“ einer Störung damit verbunden ist, dass sich der Erhaltungs-

zustand lokaler Populationen verschlechtern könnte ist die Bewertung des Ausgangs-Erhal-

tungszustands einer lokalen Population von großer Bedeutung. Bei verbreiteten, nicht kon-

zentriert auftretenden Arten wird dieser nicht so schnell beeinträchtigt werden, während 
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konzentriert auftretende Arten mit einem ungünstigen Erhaltungszustand bereits bei geringe-

ren Auswirkungen auf lokaler Ebene beeinträchtigt werden können (siehe MUNLV 2008).  

Als Fortpflanzungsstätten werden alle Teillebensräume bezeichnet, die für die Paarung und 

Niederkunft sowie gegebenenfalls die nachfolgende Jungenaufzucht erforderlich sind. Sie de-

cken auch die Umgebung der Nester oder die Orte der Niederkunft ab, wenn diese für die 

Nachwuchspflege benötigt werden. Fortpflanzungsstätten können somit Balzplätze, Paa-

rungsquartiere, Nistplätze usw. umfassen (siehe EUROPEAN COMMISSION 2006, 2007, Kapitel 

II.3.4. vgl. auch Begriffsdefinition des MUNLV 2008).  

Ruhestätten sind die Bereiche, die von Tieren aufgesucht werden, wenn diese nicht aktiv sind. 

Hierzu gehören Plätze, die zur Thermoregulation, als Rast- oder Schlafplätze, Verstecke oder 

für die Überwinterung genutzt werden. Die LANA (2009) bezeichnet die Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten zusammenfassend als „Lebensstätten“ der zu schützenden Arten.  

Fortpflanzungs- und Ruhestätten können artspezifisch in unterschiedlicher Weise eingegrenzt 

werden. Es ist möglich, nur die Bereiche, in denen eine konkrete Art tatsächlich vorkommt, 

kleinräumig als Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu bezeichnen, sofern sich das Vorkommen 

einer Art hierauf beschränkt. Dem steht eine weitere Definition gegenüber, die die Gesamtheit 

geeigneter Bereiche zur Fortpflanzungs- und Ruhestätte erklärt. Die Europäische Kommission 

bevorzugt die weitere Definition (siehe EUROPEAN COMMISSION 2006, 2007), schränkt aber 

zugleich ein, dass für Arten mit größeren Aktionsradien eine Beschränkung auf einen klar ab-

gegrenzten Raum sinnvoll erscheint.  

Das MUNLV (2008) kommt zu dem Ansatz, dass Arten mit geringen Raumansprüchen eher 

nach der weiten Definition, also der Gesamtheit geeigneter Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

im betrachteten Raum, Arten mit großen Aktionsradien dagegen eher mit einer engeren, auf 

besonders geeignete Teillebensräume eingegrenzten Sichtweise, behandelt werden sollten. 

Bei Vögeln sollte in der Regel nicht nur das eigentliche Nest, sondern das gesamte Revier als 

Fortpflanzungsstätte betrachtet werden. Nur bei Arten, die große Brutreviere nutzen und ihre 

Nahrungsreviere weiträumig und unspezifisch aufsuchen, kann die Lebensstätte auf das ei-

gentliche Nest mit einer geeigneten störungsarmen Ruhezone beschränkt werden (siehe 

MUNLV 2008).  

Auch der Begriff der Beschädigung bedarf einer näheren Betrachtung. Nach Darstellung der 

Europäischen Kommission (EUROPEAN COMMISSION 2006, 2007) stellt eine Beschädigung eine 

materielle Verschlechterung dar, die im Gegensatz zur Vernichtung schleichend erfolgen und 

zur graduellen Verschlechterung der Funktionalität einer Stätte führt. Dies mag ein langsamer 

Prozess sein, der streng genommen nicht immer mit einer physischen Beschädigung, sondern 

eher mit einer sukzessiven Beeinträchtigung einhergehen kann. Entscheidend für die 
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Aussage, ob eine Handlung zur Beschädigung eines Lebensraumes einer Art führt, sind Ur-

sache-Wirkungs-Prognosen. Als Beschädigungen sind auf jeden Fall alle Handlungen zu be-

zeichnen, die nachweislich zur Beeinträchtigung der Funktion von einer (je nach Art tatsächlich 

oder potenziell genutzten) Fortpflanzungs- oder Ruhestätte führen. 

Auch die Frage der „Absichtlichkeit“ bei dem Inkaufnehmen artenschutzrechtlicher Beeinträch-

tigungen ist durch den EuGH im so genannten „Caretta-Caretta-Urteil“ vom 30.01.2002, Rs. 

C-103/00 (siehe unter http://curia.europa.eu) thematisiert worden. Danach ist eine Handlung 

dann als absichtlich zu bezeichnen, wenn sie in Kenntnis aller Umstände, folglich im Bewusst-

sein des Vorkommens der geschützten Arten und der beeinträchtigenden Wirkung der Hand-

lung vorgenommen wird. Eine unmittelbare Absicht des Tötens von Anhang IV – Arten oder 

der Störung derselben muss nicht vorhanden sein. Das Wissen um die voraussichtliche Wir-

kung des eigenen Handelns im Zusammenhang mit dem ebenfalls bekannten Vorkommen von 

Anhang IV – Arten reicht aus, um dieses als absichtlich zu bezeichnen (siehe EUROPEAN COM-

MISSION 2006, 2007). 

Als Untersuchungsraum wird die Fläche bezeichnet, in der die faunistischen Untersuchun-

gen/Erfassungen für das vorliegende Fachgutachten erhoben wurden. Die Begriffe Untersu-

chungsgebiet, Untersuchungsfläche und Untersuchungsraum werden im Folgenden synonym 

verwendet. 

Die Begriffe Eingriffsbereich, Eingriffsfläche, Eingriffsgebiet bzw. Vorhabenbereich sind enger 

gefasst und beschreiben die Fläche oder Flächen, die unmittelbar durch das Vorhaben betrof-

fen sind, z.B. durch Baustellenaktivitäten, Lagerplätze, Zuwegung etc.  

Die Begriffe Plangebiet, Planfläche (z.B. B-Plangebiet) bezeichnen den Geltungsbereich des 

jeweiligen Plans bei einem Planverfahren. 

Der Begriff Wirkraum beschreibt den Bereich, in dem eine Störung von planungsrelevanten 

Arten aufgrund vorhabenbedingter Störfaktoren denkbar ist. 
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2. Beschreibung des Wirkraums 

Der dieser artenschutzrechtlichen Prüfung zu Grunde liegende Vorhabenbereich befindet sich 

an der Moselstraße 139 im Nordwesten des Stadtteils Troisdorf-West der Stadt Troisdorf (vgl. 

Abb. 1). Er umfasst eine Grünfläche, nördlich des Willy-Brandt-Rings, südlich der Moselstraße 

139 und westlich der Paul-Schmetkamp-Straße, wobei Rasenflächen sowie Gebüschstruktu-

ren überplant werden. Die Fläche wird derzeit als Garten genutzt. 

Das Umfeld wird durch das typische Erscheinungsbild eines städtischen Siedlungsbereiches, 

mit Ein- und Mehrfamilienhäusern, Gärten sowie teils stark frequentierten Straßen geprägt. Im 

Westen befindet sich eine kleine, überwiegend mit Laubbäumen bewachsene Fläche. Im Os-

ten befinden sich Wohngebäude. Nördlich wird das Gebiet durch die Moselstraße, südlich 

durch den Willy-Brandt-Ring begrenzt.  

Der unmittelbare Vorhabenbereich wird durch Gartenanlagen sowie drei anschließende Be-

standsgebäude geprägt. Auf dem Grundstück selber befinden sich keine stark dimensionier-

ten/ausladenden Bäume. Im Osten sind ausgeprägte Brombeerbestände vorhanden. Im Sü-

den, außerhalb der Vorhabenfläche verläuft eine Baumreihe mit Hecken. Deren Lage kann 

Abb. 2 entnommen werden.  

Im Rahmen der Ortsbegehung (09.03.2020) wurden keine Kleingewässer oder sonstige po-

tenziell wertvolle Biotopstrukturen (z.B. Mosaik aus vegetationsfreien Flächen und schütterer 

Vegetation, Nachtkerzenbestände etc.), die artenschutzrechtlich relevanten Tierarten als Le-

bensraum dienen könnten, festgestellt.  

Für den Vorhabenbereich können bereits Vorbelastungen vor allem in Form optischer und 

akustischer Störwirkungen konstatiert werden. Hier sind vor allem die erwähnte innerstädti-

sche Lage und die umliegenden Straßen hervorzuheben.  
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Abbildung 1: Räumliche Lage des Plangebiets (rot). (DTK 1:10.000 genordet. Entnommen aus GE-
OBASISDATEN DER KOMMUNEN UND DES LANDES NRW © GEOBASIS NRW 2019. Zugriff: 
28.04.2019). 

 

 

Abbildung 2: Skizzierte Darstellung des Vorhabenbereichs (rot). Das Umfeld wird durch die inner-
städtische Lage geprägt. Im Westen befinden sich Grünflächen mit Baumbeständen. (Luftbild 1:1.000 
genordet. Entnommen aus GEOBASISDATEN DER KOMMUNEN UND DES LANDES NRW © GE-
OBASIS NRW 2020. Zugriff: 28.04.2020. 
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Die folgenden Abbildungen 3 bis 4 vermitteln einen Eindruck der aktuell vorhandenen Bio-

topausstattung innerhalb der Vorhabenflächen sowie deren näheren Umgebung. 

 

Abbildung 3: Blick auf den Vorhabenbereich von Nordwesten.  

 

Abbildung 4: Blick auf die Brombeerbestände im Osten. 
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3. Datengrundlage, Vorgehensweise und Methodik 

3.1 Datengrundlage 

Die Daten zu den potentiell vorkommenden planungsrelevanten Arten im Messtischblatt (MTB) 

5108 (Quadrant 1, 2, 3 und 4) stammen aus den Fachinformationssystemen des Landesamtes 

für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV, Abfrage 24.03.2020) 

und wurden der gutachterlichen Einschätzung des Autors entsprechend ergänzt sowie falls 

notwendig hinsichtlich des neuen Rote Liste-Status (GRÜNEBERG 2016) aktualisiert. Des Wei-

teren wurden mit dem Fachinformationssystem LINFOS des LANUV weitere Informationen 

z.B. zu Schutzgebieten in Untersuchungsgebietsnähe ermittelt. 

3.2 Vorgehensweise und Methodik 

In Bezug auf den Artenschutz müssen folgende Aspekte behandelt werden:  

Ø Es muss eine Vorstellung davon erarbeitet werden, wie sich artenschutzrechtlich relevante 

Arten im Wirkungsbereich des Vorhabens verteilen. Bedeutung haben dabei europarecht-

lich geschützte Arten (europäische Vogelarten und Anhang IV Arten der FFH-RL), da sie 

den unter 1.2 dargestellten artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen unterliegen und 

zudem Grundlage sind, die Zulässigkeit des Eingriffs bewerten zu können.  

Ø Es ist der Tatbestand der Tötung oder Verletzung von Individuen artenschutzrechtlich re-

levanter Arten nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG abzuprüfen.  

Ø Im Hinblick auf das Störungsverbot ist nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG zu prüfen, ob sich 

der Erhaltungszustand gegebenenfalls betroffener lokaler Populationen streng geschützter 

Arten und wildlebender Vogelarten vorhabenbedingt verschlechtern könnte.  

Ø Unter Berücksichtigung des § 44 Abs. 5 BNatSchG ist bei zulässigen Eingriffen zu prüfen, 

ob Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie oder 

europäische Vogelarten im Sinne § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG im Einflussbereich des Vor-

habens auftreten und beeinträchtigt werden können. Das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG ist nicht verletzt, soweit die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflan-

zungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Gleiches gilt 

für das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, soweit die danach verbotene Handlung 

unvermeidbar mit einer Beeinträchtigung nach Abs. 1 Nr. 3 verbunden ist und keine Tiere 

getötet werden (Freiberg Urteil BVerwG, Urteil v. 14.7.2011 – 9 A 12.10). Unmittelbar an-

wendbar ist das Artenschutzrecht der §§ 44 ff BNatSchG auf der Ebene der Vorhabenzu-

lassung.  
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Falls die Verletzung eines Verbotstatbestandes nicht auszuschließen ist, ist zunächst zu prü-

fen, ob dies über geeignete Vermeidungs- und/oder vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen ver-

mieden werden kann.  

Ist die Verletzung eines Verbotstatbestandes auch unter Berücksichtigung von Vermeidungs- 

oder Minderungsmaßnahmen oder vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnah-

men) nicht auszuschließen, ist zu prüfen, ob eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

gewährt werden kann. In diesem Zusammenhang ist eine Begründung zum Vorliegen der Aus-

nahmevoraussetzungen, insbesondere zu zumutbaren Alternativen und zur Frage des Erhal-

tungszustands betroffener Arten als Folge des Vorhabens, erforderlich.  

4. Auswahl artenschutzrechtlich relevanter Arten 

Den Vorgaben des § 44 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 BNatSchG folgend gelten die artenschutzrecht-

lichen Verbotstatbestände für sämtliche besonders geschützten Arten (vgl. Kapitel 1.2.2) wo-

hingegen § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nur für die streng geschützten Arten und europäischen 

Vogelarten gilt. Mit Blick auf § 44 Abs. 5 BNatSchG beschränkt sich die artenschutzrechtliche 

Prüfung auf die Arten des Anhangs IV der FFH-RL und auf die europäischen Vogelarten. Die 

übrigen, nur national besonders und streng geschützten Arten unterliegen der Eingriffsrege-

lung und sind daher im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung i.d.R. nicht zu berücksich-

tigen. Hier können jedoch ggf. Ausnahmen bestehen (vgl. BREUER 2017).  

Die in Kap. 4.2 genannten Daten wurden in Hinblick auf potenzielle Vorkommen planungsre-

levanter Arten im Plangebiet untersucht und ausgewertet. Dies geschah unter Berücksichti-

gung der Lebensraumansprüche der einzelnen Arten. Im Rahmen einer Geländebegehung 

wurde der Vorhabenbereich insbesondere auf die im Vorhinein ermittelten potenziell vorkom-

menden (planungsrelevanten) Arten (vgl. KAISER 2018) überprüft. Während der Geländebe-

gehung wurde das Potenzial des Plangebiets anhand der vorhandenen Biotopausstattung als 

Lebensraum für (solche) Arten eingeschätzt. Hierzu wurde nach geeigneten Habitatstrukturen 

wie Höhlen, Nistmöglichkeiten, Nahrungshabitaten, Überwinterungshabitaten, Versteckplät-

zen, Fortpflanzungs- und Ruhestätten, etc. gesucht. Weiterhin wurde das Untersuchungsge-

biet auch im Hinblick auf direkte (z.B. durch Sichtbeobachtung oder akustische Nachweisme-

thoden) und indirekte Nachweise o.g. Arten (z.B. in Form von Nahrungsresten, Kot, Nestern) 

hin kontrolliert. 

Nach Verschneidung der vier Quadranten des MTB 5108 (im Folgenden als „relevanten MTB“ 

bezeichnet) konnten nach LANUV (2020a-d) für die hier relevanten Lebensraumtypen Klein-

gehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche Hecken; Säume, Hochstaudenfluren sowie Gärten, Park-

anlagen und Siedlungsbrachen insgesamt 26 planungsrelevante Vogelarten, sieben 
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Fledermausarten, vier Amphiben- sowie zwei Reptilienarten festgestellt werden. Es ist aber 

offensichtlich, dass die Anführung dieser Artengruppen unvollständig ist. So ist aus dem Sied-

lungsraum Köln das Vorkommen der Mauereidechse bekannt (NEKUM 2012). NEKUM (2012) 

konnte im rechtsrheinischen Gremberghoven ebenfalls eine kleine Population der Art feststel-

len. Zudem kommen nach BUND & NABU (2001) im Stadtgebiet mindestens sieben Fleder-

mausarten vor.  

Sollten also die Lebensraumansprüche von weiteren planungsrelevanten Arten (Tiergruppen 

übergreifend) nach KAISER (2018), regional gefährdeten Vogelarten (GRÜNEBERG et al. 2016) 

und Koloniebrütern erfüllt sein, werden sie in vorliegender Artenschutzprüfung ebenfalls be-

handelt. Im Hinblick auf Vogelvorkommen ist zu beachten, dass „weitere“ Vogelarten nur dann 

berücksichtigt werden, wenn (1) deren Vorkommen nach GRÜNEBERG & SUDMANN (2013) im 

hier relevanten MTB belegt ist, sie aufgrund (2) deren aktueller Gefährdungseinstufung in 

Nordrhein-Westfalen oder in der hier relevanten Großlandschaft „Niederrheinischen Bucht“ 

(GRÜNEBERG 2016) als planungsrelevant angesehen werden müssen (ergo mindestens den 

Gefährdungsstatus „gefährdet“ aufweisen) sowie (3) deren Lebensraumansprüche im Vorha-

benbereich erfüllt sind. 

4.1. Europäische Vogelarten 

Im Rahmen dieses Gutachtens werden die nach KAISER (2018) als planungsrelevant bezeich-

neten Vogelarten berücksichtigt.  

Neben den planungsrelevanten Vogelarten, die im MTB 5108 für die relevanten Lebensraum-

typen nachgewiesen sind, werden aber auch Vogelarten betrachtet, die regional gefährdet und 

deshalb hier ebenfalls als planungsrelevant anzusehen sind. Demnach werden in vorliegen-

dem Gutachten auch Vogelarten geprüft, die nach Rote Liste NRW (GRÜNEBERG et al. 2016) 

in der hier relevanten Verbreitungslandschaft „Niederrheinischen Bucht“ mindestens als „ge-

fährdet“ eingestuft werden. Berücksichtigt werden jedoch nur Arten, die aufgrund der vorhan-

denen Lebensraumtypen und Lebensraumeignung im Vorhabenbereich vorkommen können 

bzw. nachgewiesen wurden. 

Es sei deutlich darauf hingewiesen, dass wie oben bereits beschrieben alle europäischen Vo-

gelarten unter die Schutzbestimmungen des § 44 BNatSchG fallen und im Zuge der arten-

schutzrechtlichen Einschätzung berücksichtigt werden müssen. Die Auswahl einiger, meist 

gefährdeter Arten (planungsrelevanter Arten nach KAISER (2018)) erfolgt lediglich aus Grün-

den der Praktikabilität.  

Bei ubiquitären Arten wie z.B. Kohlmeise, Rotkehlchen und Amsel wird angenommen, dass 

sie in der Lage sind im Falle eines Eingriffs in ihr Habitat auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

im unmittelbaren Umfeld zurückzugreifen. Da die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- 
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und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang nach § 44 Abs. 5 BNatSchG somit erhalten 

bliebe, wird nicht von einem Eintreten des Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG ausgegangen. Diese sogenannten „Allerweltsarten“ werden deshalb zwar insge-

samt formal mit betrachtet, aber nicht einzeln vertiefend geprüft und auch nicht artspezifisch 

in den Tabellen (mit Ausnahme der Artenliste) und im Text aufgeführt. 

Eine Ausnahme stellen hier Koloniebrüter (z.B. Mauersegler und Haussperling) dar, die im 

Falle einer Brutkolonie grundsätzlich als planungsrelevant zu behandeln sind. Bei diesen Arten 

können bereits kleinräumige Eingriffe zu erheblichen Beeinträchtigungen auf Populationsni-

veau führen. 

4.2. Fledermäuse 

In dem hier relevanten MTB werden sieben Fledermausarten gelistet (Abendsegler, Braunes 
Langohr, Großes Mausohr, Kleine Bartfledermaus, Teichfledermaus, Wasserfleder-
maus und Zwergfledermaus). Quartiere der überwiegend gebäudebewohnenden, nachge-

wiesenen Fledermausarten sind im Vorhabenbereich nicht zu erwarten.  

Eine Nutzung der Vorhabenfläche als Nahrungsraum, insbesondere durch die Zwergfleder-

maus aus der unmittelbaren Umgebung sowie eine Bedeutung des Vorhabenbereichs als 

Durchzugshabitat während der Migrationszeit von wandernden Fledermausarten sowie der 

genannten Fledermausarten ist denkbar. Aufgrund fehlender Strukturen (z.B. Gewässerkom-

plexe), die ein überdurchschnittlich hohes Nahrungsangebot (Insekten) bereitstellen, der 

Kleinflächigkeit des Eingriffsbereichs, der vorhandenen Biotopausstattung und vorhandener 

Ausweichhabitate im Umfeld (z.B. beleuchtete Straßenzüge, Wohnbebauung) kann der Vor-

habenbereich für Fledermäuse aus dem näheren Umfeld (z.B. Zwergfledermaus aus der an-

grenzenden Bebauung) als Nahrungsraum von untergeordneter Bedeutung eingestuft werden. 

Die Gruppe der Fledermäuse wird in vorliegendem Fachgutachten nicht weiterbehandelt. 

4.3. Sonstige Säugetierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

In dem hier relevanten MTB werden für die hier relevanten Lebensraumtypen keine sonstigen 

Säugetierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistet. Im Vorhabenbereich befinden sich 

zwar Habitatstrukturen wie eine ausgeprägte Strauchschicht mit Beerenpflanzen, die für ein 

Vorkommen der Haselmaus entscheidend sind. Jedoch ist ein Vorkommen aufgrund der iso-

lierten Lage nicht zu erwarten.  

Die Gruppe der sonstigen Säugetierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie wird nicht wei-

terverfolgt. 
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4.4 Amphibien und Reptilien nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

In dem hier relevanten MTB werden (in den relevanten Lebensraumtypen) vier Amphibienar-

ten (Kammmolch, Kleiner Wasserfrosch, Kreuzkröte und Wechselkröte) gelistet.  

Kleinstgewässer bzw. temporäre Gewässer, die den o. g. Amphibienarten als Fortpflanzungs-

stätten dienen könnten, sind im Eingriffsbereich sowie im näheren Umfeld nicht vorhanden. Es 

ist auch nicht zu erwarten, dass sich solche Gewässer nach starken Regenfällen bilden. Land-

habitate, die im räumlichen Zusammenhang zu den Laich- und Aufenthaltsgewässern stehen 

müssen, können daher ebenfalls ausgeschlossen werden. Demnach können Amphibienvor-

kommen für den Vorhabenbereich bereits im Voraus mit hinreichender Sicherheit ausge-

schlossen werden. Auch für weitere Amphibienarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

kommt der Eingriffsbereich als Lebensraum nicht in Frage.  

Die Gruppe der Amphibien wird demnach nicht weiter behandelt. 

Für das hier relevante MTB sind Schlingnatter und Zauneidechse als planungsrelevante Rep-

tilienarten angegeben. Für Eidechsenarten und Schlangen fehlen aber essentielle Kleinstruk-

turen, wie Plätze zur Thermoregulation, Tages- und Überwinterungsverstecke sowie Nah-

rungshabitate im räumlichen Zusammenhang. Weiterhin bevorzugen sie Standorte mit locke-

ren, sandigen Substraten und einer ausreichenden Bodenfeuchte sowie eine lückige Kraut-

/Strauchschicht. Solche Standorte sind im Plangebiet nicht vorhanden.  

Die Gruppe der Reptilien wird demnach nicht weiter behandelt. 

4.5. Wirbellose nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

In den hier relevanten MTB wird für die hier relevanten Lebensraumtypen keine Art aus der 

Gruppe der Wirbellosen nach Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistet. Für ein Vorkommen von 

Arten fehlen auch geeignete Lebensräume, wie Ruderalstrukturen z. B mit Nachtkerzen- 

und/oder Blutweiderichbeständen.  

Die Gruppe der Wirbellosen wird dementsprechend nicht weiterverfolgt. 
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5. Beschreibung des Vorhabens und seiner Auswirkungen  

Das Amt für Stadtplanung und Gebäudeordnung der Stadt Troisdorf plant eine Änderung des 

B-Planes im Bereich zwischen Willy-Brandt-Ring, Moselstraße und Paul-Schmetkamp-Straße  

(Bebauungsplan T 102, Blatt 2, 3. Änderung). Im Vorhabenbereich befindet sich eine Garten-

anlage bestehend aus Rasenflächen und Brombeer-/Gebüschbeständen. Hier sollen drei 

Wohnhäuser inklusive Garagen und Stellplätzen errichtet werden. Darüber hinaus ist geplant 

die Paul-Schmetkamp-Straße in westliche Richtung zu erweitern und das Plangebiet hierdurch 

zu erschließen. Die mit Laubbäumen bewachsene Grünfläche im Westen sowie die Bestands-

gebäude werden durch die aktuelle Planung nicht beeinträchtigt.  

Das westliche Grundstück soll eine Fläche von 715,44 m2 umfassen. Das geplante Wohnhaus 

hat eine Grundfläche von 210 m2, die maximale Gebäudehöhe beträgt 10,10 m. Im nordöstli-

chen Teil des Grundstücks sollen eine Garage und ein Stellplatz entstehen. Ein weiterer Stell-

platz ist im Westen des Grundstücks geplant.  

Das nordöstliche Grundstück besitzt nach Planung eine Fläche von 355, 83 m2, das geplante 

Wohnhaus eine Grundfläche von 122,85 m2 und ebenfalls eine maximale Gesamthöhe von 

10,10 m. Im westlichen Bereich des Grundstücks sind drei Stellplätzte geplant.  

Die Fläche des südöstlichen Grundstücks soll 411,94 m2 betragen. Hier ist ein Wohnhaus mit 

einer Grundfläche von 144 m2 und einer maximalen Gebäudehöhe von 10,10 m geplant. Eine 

Garage soll sich östlich an das Gebäude anschließen, ein Stellplatz im Westen. 

Die Planstraße als westliche Erweiterung der Paul-Schmetkamp-Straße besitzt eine Fläche 

von 133,46 m2. 

Da mögliche vorhabenbedingte Auswirkungen sowohl kurz- als auch langfristig entstehen/be-

stehen können, sind die Faktoren im Vorhinein einzuschätzen sowie bezüglich ihrer Wirkung 

auf artenschutzrechtlich relevante Tierarten zu bewerten. Hierbei sind in vorliegender Arten-

schutzprüfung bereits bestehende Wirkfaktoren (Vorbelastung) mit in die Bewertung einzube-

ziehen. Das Vorhaben umfasst in erster Linie bau- und anlagebedingte Inanspruchnahme von 

Vegetationsstrukturen und Boden. Im Hinblick auf potenzielle Vorkommen artenschutzrecht-

lich relevanter Arten sind folgende Auswirkungen des Vorhabens denkbar:  
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Abbildung 5: Darstellung des Bebauungsplans T102, Blatt 2, 3. Änderung. 

Ø Flächeninanspruchnahme / Lebensraumverlust 

Bau- und anlagebedingt kommt es zu Flächeninanspruchnahmen/Lebensraumverlusten durch 

die geplanten Gebäudeneubauten. Weiterhin sind Inanspruchnahme von Boden sowie Inan-

spruchnahme von Vegetationsbeständen (Gebüschrodungen) notwendig. Die baubedingte 

Flächenbeanspruchung sollte im vorliegenden Fall nicht über die insgesamt für das Bauvor-

haben vorgesehene Fläche hinausgehen. Benötigte Flächen für Baustelleneinrichtungsflä-

chen sind im dem Plangebiet vorhanden. Damit ist auf dem eigentlichen Standort nicht mit 

baubedingten Flächeninanspruchnahmen zu rechnen.  

Ø Eingriffe in den Grundwasserhaushalt, Auswirkungen auf Oberflächengewässer, 
Stoffeinträge, Störwirkungen durch akustische und optische Effekte 
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Das Vorhaben ist nicht mit Beeinträchtigungen des Grundwasserhaushalts verbunden. Im 

Plangebiet befinden sich auch keine Oberflächengewässer oder sonstige Lebensräume, die 

empfindlich gegenüber Stoffeinträgen sind. Das Plangebiet liegt im Stadtbereich von Troisdorf. 

Vorbelastung v.a. durch akustische und optische Effekte, insbesondere hervorgerufen durch 

die innerstädtische Lage, sind dem zu Folge für den Vorhabenbereich zu konstatieren. Eine 

erhebliche Zunahme akustischer und optischer rückbau- und anlagebedingter Störungen, die 

über die Vorbelastungen hinausgehen, ist nicht zu erwarten. Aufgrund der bestehenden Vor-

belastungen können daher störbedingte Auswirkungen auf artenschutzrechtlich relevante Ar-

ten im Vorhinein mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Diese Wirkungspfade 

werden daher nicht weiter betrachtet 

Ø Auswirkungen auf Lebensraumvernetzung und -verbund 

Beeinträchtigungen von Vernetzungs- und Verbundbeziehungen treten z.B. auf, wenn funkti-

onale Zusammenhänge von Lebensräumen gestört werden (z.B. Trennung von Brut- und Nah-

rungsräumen einer Tierart), wenn Tierwanderwege unterbrochen oder miteinander in Kontakt 

stehende Teilpopulationen durch ein Vorhaben voneinander getrennt werden (Barriereef-

fekte). Weiterhin können sich Auswirkungen auf Artvorkommen insgesamt ergeben, wenn Teil-

populationen bestimmter Arten beeinträchtigt werden und dadurch die Gesamtpopulation un-

ter eine für den Fortbestand notwendige Größe sinkt.  Solche Auswirkungen sind in Folge des 

Vorhabens aufgrund der geringen Biotopsausstattung sowie der Kleinflächigkeit des Vorha-

bens nicht zu erwarten. Der Wirkungspfad wird nicht weiter betrachtet. 

Ø Unmittelbare Gefährdung von Individuen  

Eine unmittelbare Gefährdung von Individuen geschützter Arten kann baubedingt eintreten. 

So sind Tötungen oder Verletzungen von Tieren in der Vegetation denkbar. Die Beseitigung 

von Vegetationsstrukturen, in denen sich Nester mit Eiern oder Jungtieren von Vögeln befin-

den (Gebüsch-, Baumbrüter), kann zu einer unmittelbaren Gefährdung dieser Tiere führen.  

Auch eine Gefährdung von Vögeln durch Vogelschlag an Glasfronten bzw. Glaselementen ist 

möglich. Dies trifft auf das südliche und das südöstlichen und hier auf deren südlichen Glas-

fronten zu. 

Die Gefahr, dass überwinternde Tiere (z.B. Amphibien, Wirbellose, Haselmaus) durch die Be-

seitigung ihrer Verstecke infolge von Bodenabtrag, aber auch durch das Zuschütten unterirdi-

scher Landhabitate, verletzt oder getötet werden könnten, besteht nicht, da der Vorhabenbe-

reich für sie kein Lebensraumpotential aufweist. 

Möglich wären darüber hinaus auch Verkehrsopfer durch den rückbaubedingten Fahrzeug- 

und Geräteeinsatz im Vorhabengebiet. Die Geschwindigkeit der Fahrzeuge im 
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Vorhabenbereich ist aber zu gering, um zu einem direkten Kollisionsrisiko für flugfähige Tiere 

(Fledermäuse und Vögel) führen zu können. Ein erhöhtes Risiko durch Baustellenfahrzeuge 

besteht daher nicht.  

Die dargestellten Auswirkungen des Vorhabens sind Grundlage für die Konfliktprognose 

(siehe Kapitel 8). Das hier zu prüfende Vorhaben beschränkt sich auf den Gebäude- und Stra-

ßenneubau und den damit einhergehenden Verlust von Lebensräumen sowie die unmittelbare 

Gefährdung von Individuen.  

Auf Grundlage der vorhabenspezifischen Wirkfaktoren (s. o.), der Vorbelastungen sowie der 

vorhandenen Biotopstrukturen lässt sich der Wirkraum des Vorhabens definieren. In diesem 

Bereich kann eine Störung von planungsrelevanten Arten nicht ausgeschlossen werden. In 

vorliegender Artenschutzprüfung kann der Wirkraum dem Eingriffsgebiet gleichgesetzt wer-

den. Störwirkungen sind darüber hinaus nicht zu erwarten. 
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6. Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten  

Die nachfolgende Aufstellung betrifft Arten, die im Vorhabenbereich und der unmittelbaren 

Umgebung für die vorliegende Artenschutzprüfung (potenziell) vorkommen und unter die ar-

tenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG unter Berücksichtigung 

der Einschränkungen gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG fallen. Behandelt werden daher folglich 

die Arten und Artengruppen, deren mögliche Betroffenheit über die Zulässigkeit des Vorha-

bens entscheidet (gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG sind dies die Arten nach Anhang IV der FFH-

Richtlinie und die europäischen Vogelarten, vgl. Kapitel 1.2 und 2.1). Die Methodik der Prüfung 

artenschutzrechtlicher Belange erfolgt nach den in Kapitel 3.2 dargestellten Kriterien und unter 

Berücksichtigung der in Kapitel 3.1 beschriebenen Datengrundlagen.  

Die Auswertung des Biotopkatasters (LANUV 2020c) des Landes NRW sowie des LINFOS 

(LANUV 2020d) erbrachte keine Hinweise zu Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Tier-

arten im Wirkraum des Vorhabens 

6.1. Europäische Vogelarten 

In den hier relevanten MTB sind nach LANUV 43 planungsrelevante Vogelarten nach KAISER 

(2018) nachgewiesen (Tabelle 1), 26 davon mit potenziellem Brutvorkommen in den hier re-

levanten Lebensraumtypen.   

Vogelarten, die nach GRÜNEBERG & SUDMANN (2013) in dem hier relevanten MTB nachgewie-

sen und nach Rote Liste NRW in der „Niederrheinischen Bucht“ als gefährdet eingestuft (GRÜ-

NEBERG et al. 2016) werden, sind im Wirkraum nicht zu erwarten.  

Der Vorhabenbereich besitzt jedoch für einige verbreitete und ungefährdete Vogelarten (Ge-

büschbrüter) eine Eignung als Lebensraum. Hierbei handelt es sich vor allem um anspruchs-

lose und für Siedlungen typische Vogelarten (z.B. Kohlmeise, aber auch Bachstelze und Haus-

rotschwanz), die Gärten besiedeln und somit potentielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten vor-

finden.  

In der folgenden Tabelle erfolgt eine Bewertung des möglichen Vorkommens der zu berück-

sichtigenden planungsrelevanten Vogelarten nach KAISER (2018) auf Grundlage der Angaben 

im hier relevanten MTB 5108 (Köln-Porz) (Tabelle 1) anhand der vorgefundenen Lebens-

raumeignung (vgl. LANUV 2020 a, b) sowie einer Einschätzung des artenschutzrechtlichen 

Konfliktpotenzials in Bezug auf die Vorhabenumsetzung.  
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Tabelle 1: Planungsrelevante Vogelarten in den hier relevanten MTB 5108/4, 5108/3, 5108/2 und 
5108/1 für die hier relevanten Lebensraumtypen Alleen, Kleingehölze, Gebüsche, Hecken; Gärten, 
Parkanlagen, Siedlungsbrachen; Gebäude (LANUV 2020a) sowie ergänzte (regional gefährdeter) Arten 
nach GRÜNEBERG (2016) mit Angaben zum möglichen artenschutzrechtlichen Konfliktpotential (AKP) für 
den Wirkraum (WR) und das Eingriffsgebiet (EG) und Begründung (vgl. LANUV 2019a, b,, BAUER et. al 
2011) ). EHZ = Erhaltungszustand, ATL = atlantisch, S = Schlecht, U = Unzureichend, G = Günstig.  

Planungsrelevante Vögel im MTB 5108/1, 5108/2, 5108/3 und 5108/4 
Deutscher Name Status 

im MTB 
EHZ 
NRW 
Atl 

AKP Begründung  

Baumfalke Brütend U Nein Als Lebensraum nutzt der Baumfalke halboffene, 
strukturreiche Kulturlandschaften, die geeignete 
Nahrungshabitate wie Feuchtwiesen, Moore, Bra-
chen und Verlandungszonen von Gewässern ent-
halten. Die Jagdgebiete können in einer Entfernung 
von 5 km zu den Brutplätzen liegen. Da Baumfalken 
keine eigenen Nester bauen, nutzen sie alte Nester 
anderer Arten. Sie finden sich in lichten Wäldern, 
Feldgehölzen, Einzelbäumen, Masten, sowie in 
Parkanlagen in Siedlungsnähe. Die Lebensrauman-
sprüche werden im EG und WR nicht erfüllt. 

Baumpieper Brütend U Nein Als Lebensraum nutzt der Baumpieper offene bis 
halboffene Landschaften. Er benötigt hohe Sing-
warten sowie eine ausgeprägte Krautschicht. Zu 
dichte Baumbestände werden gemieden. Als Nah-
rungsrevier werden bevorzugt Bereiche kurzer Ve-
getation aufgesucht. Das Nest wird auf dem Boden 
unter Sträuchern oder Bulten angelegt. Die Lebens-
raumansprüche werden im EG und WR nicht er-
füllt. 

Bluthänfling Brütend k.A. Nein Als Lebensraum nutzt der Bluthänfling offene mit 
Hecken, Sträuchern oder jungen Nadelbäumen be-
wachsene Flächen und einer kurzen, samentragen-
den Krautschicht wie Agrar-, Heide- und Ruderalflä-
chen, aber auch Gärten, Parkanlagen und Fried-
höfe. Dichte Büsche, Hecken und junge Koniferen 
dienen als Neststandort. Die Lebensraumansprü-
che werden im EG und WR nicht erfüllt. 
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im MTB 
EHZ 
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AKP Begründung  

Braunkehlchen Brütend S Nein Als Lebensraum nutzt das Braunkehlchen offene, 
extensiv genutzte Landschaften. Es ist zum einen 
auf erhöhte Ansitzwarten in Form von Hochstau-
den, Zaunpfählen oder ähnlichen Einzelstrukturen 
angewiesen. Zum anderen benötigt es eine reich 
strukturierte Krautschicht zur Nahrungssuche und 
mit genügend Deckungsmöglichkeiten zur Nestan-
lage. Geeignete Habitate sind beispielsweise ma-
gere Wiesen und Weiden sowie Hochstaudenflu-
ren. In der intensiv bewirtschafteten Landschaft 
nutz es häufig feuchte Standorte als Ausweichle-
bensraum. Außerhalb der Brutzeit können sie auch 
Äcker und Felder als Nahrungshabitat aufsuchen. 
Die Lebensraumansprüche werden im EG und WR 
nicht erfüllt. 

Feldlerche Brütend U Nein Als Offenlandbewohner besiedelt die Feldlerche in 
erster Linie extensiv genutztes Grünland und Bra-
chen sowie extensive, strukturreiches Ackerland 
und größere Heidelandschaften. Die Lebens-
raumansprüche werden im EG und WR nicht er-
füllt. 

Feldschwirl Brütend U Nein Der Feldschwirl besiedelt offene Landschaften mit 
dichter Krautschicht und vereinzelten höheren 
Strukturen wie Stauden, Sträuchern oder kleinen 
Bäumen. Er ist beispielsweise auf extensiv genutz-
ten Feuchtwiesen, Kahlschlägen und lichten Wald-
standorten sowie grasreichen Heide-, Seggen- und 
Moorgebieten anzutreffen. Sein Nest errichtet er 
versteckt in dichter Vegetation direkt am Boden o-
der in unmittelbarerer Bodennähe. Die Lebens-
raumansprüche werden im EG und WR nicht er-
füllt. 
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AKP Begründung  

Feldsperling Brütend U Nein Als Lebensraum dienen dem Feldsperling landwirt-
schaftlich genutzte, offene bis halboffene Kultur-
landschaften. Er kann außerdem Randbereiche von 
Vorstädten, ländliche Siedlungen und Wäldern be-
siedeln. Als Höhlenbrüter nutzt er überwiegend 
Baumhöhlen als Neststandort, nimmt aber auch 
Nistkästen, Mauer-, Fels- und Gebäudenischen so-
wie Nester der Mehl- und Uferschwalbe an. Selten 
werden Nester freistehend in dichten Gehölzen an-
gelegt. Sein Brutplatz findet sich beispielsweise in 
Feldgehölzen, Hecken oder Kleingärten. Brutplätze 
der Art konnten nicht nachgewiesen werden.   

Gartenrot-

schwanz 

Brütend U Nein Der Gartenrotschwanz besiedelt Lebensräume mit 
halboffenen, lichten Strukturen. Als Brutplatz ist er 
auf Höhlen und Nischen in Bäumen, zwischen Wur-
zeln oder an Gebäuden angewiesen. Neben solchen 
in künstlichen Niststätten werden außerdem selten 
Nester im freien errichtet. Zur Nahrungsjagd benö-
tigt er Ansitzwarten und eine lückige Vegetations-
struktur. Er brütet in lichten Altholzbeständen und 
kommt unter anderem in Dörfern mit alten Obst-
wiesen und Extensivgrünland, in Au- und Feldgehöl-
zen, Alleen, Parkanlagen, auf Lichtungen und Wind-
wurfflächen vor. Seine größten Bestände finden 
sich heute in den Randbereichen größerer Heide-
landschaften und in lockeren Kiefernwäldern. Wäh-
rend des Durchzugs ist er auch im Offenland anzu-
treffen. Die Lebensraumansprüche werden im EG 
und WR nicht erfüllt. 

Girlitz Brütend k.A, Nein Der Girlitz ist auf trockene und warme Standorte 
angewiesen. Er brütet in halboffenen Landschaften 
mit einem Wechsel von lockeren Baumbeständen, 
Flächen mit niedriger Vegetation sowie einer aus-
gebildeten Kraut- und Staudenvegetation. Geeig-
nete Lebensräume finden sich meist in Städten und 
in Siedlungsnähe, zum Beispiel in Park- und Garten-
anlagen, Alleen oder m Rand von Weinbergen. Sein 
Nest legt der Girlitz bevorzugt in Nadelbäumen, 
aber auch in Laubbäumen, Sträuchern oder Ran-
kenpflanzen an. Die Lebensraumansprüche wer-
den im EG und WR nicht erfüllt. 
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Grauammer Brütend  S Nein Die Grauammer brütet in Offenlandschaften mit 
Acker- und Grünland. Wichtig sind Vertikalstruktu-
ren, die als Singwarten genutzt werden, deckungs-
reiche, dichte Bodenvegetation als Neststandort 
sowie Bereiche mit kurzer Vegetation zum Nah-
rungserwerb. Im Winter tritt sie auf Brachen, Stop-
pelfeldern und anderen Freiflächen sowie in der 
Nähe von Siedlungen auf. Sie meidet Biotope nahe 
Waldstandorten sowie intensiv genutztes Grün-
land. Die Lebensraumansprüche werden im EG 
und WR nicht erfüllt. 

Grauspecht Brütend S Nein Der Grauspecht besiedelt strukturreiche Landschaf-
ten von ausgedehnten Laub- und Mischwäldern bis 
hin zu kleinen Feldgehölzen oder Parkanlagen. 
Wichtig ist ein hoher Anteil an offenen, ameisenrei-
chen Flächen wie Lichtungen, Waldränder oder 
auch Streuobstwiesen sowie ein gewisser Totholz-
anteil. Er brütet in selbst gebauten oder fremden 
Höhlen an geschädigten Laub- oder in seltenen Fäl-
len auch Nadelbäumen. Potenzielle alte Brutbäume 
konnten im EG nicht nachgewiesen werden. Die Le-
bensraumansprüche werden im EG und WR nicht 
erfüllt. 

Habicht Brütend G Nein Der Habicht benötigt Wälder mit altem Baumbe-
stand ab ca. einem Hektar Größe als Bruthabitat. 
Als Nahrungshabitat nutzt er bevorzugt strukturrei-
che Kulturlandschaften. Das EG besitzt keine essen-
tielle Bedeutung als Nahrungshabitat, Brutplätze 
konnten nicht nachgewiesen werden. Die Lebens-
raumansprüche werden im EG und WR nicht er-
füllt. 
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Heidelerche Brütend U Nein Die Heidelerche besiedelt halboffene Landschaften 
in sonnenexponierter Lage auf sandigem Substrat. 
Geeignete Lebensräume sind durch einen Wechsel 
von vegetationsfreien Flächen sowie erhöhten 
Sing- und Beobachtungswarten gekennzeichnet. 
Sowohl vollkommen offene als auch zu strak ver-
buschte Flächen werden gemieden. Ihr Nest legt 
die Heidelerche am Boden in Sichtweite von Bäu-
men an. Sie ist beispielsweise in Heiden, auf Tro-
ckenrasen, in lichten Wäldern und Waldstrukturen 
sowie selten auch auf Grün- und Ackerland anzu-
treffen. Die Lebensraumansprüche werden im EG 
und WR nicht erfüllt. 

Kleinspecht Brütend U Nein Der Lebensraum des Kleinspechtes umfasst alte, 
totholzreiche Laubwälder, lichte Laub- und 
Mischwälder sowie Parks, Gartenanlagen und Obst-
gärten mit Altholzbestand. In dichten Waldbestän-
den ist er auf die Waldrandzone beschränkt. Die 
Bruthöhlen des Kleinspechtes befinden sich im to-
ten oder morschen Holz von Laubbäumen. Weich-
hölzer werden bevorzugt. Außerhalb der Brutzeit 
kann die Art auch in anderen Waldbeständen und 
Biotopen auftreten. Potentielle Brutbäume und ein 
größerer Totholzanteil sind im EG und WR nicht 
nachgewiesen. Die Lebensraumansprüche werden 
im EG und WR nicht erfüllt. 

Kuckuck Brütend U Nein Der Kuckuck ist in verschiedensten Lebensräumen 
anzutreffen. Er besiedelt unter anderem Park-, 
Heide und Moorlandschaften, lichte Wälder und 
Stadtränder. Er fehlt in Stadtzentren sowie einför-
migen Agrarlandschaften. Die Lebensraumansprü-
che werden im EG und WR nicht erfüllt. 

Löffelente Rast / 

Winter 

G Nein Die Löffelente nutzt Sumpf- und Feuchtgebiete, 
Moore, verschilfte Gräben und Kleingewässer als 
Bruthabitat, wobei Gebiete mit offenen, kleinen 
Wasserflächen und Deckungsstrukturen präferiert 
werden. Als Raststätte werden zumeist stehende 
Gewässer und beruhigte Stellen an Fließgewässern 
genutzt. Geeignete Bruthabitate oder Nahrungsge-
wässer wurden im EG nicht nachgewiesen. Die Le-
bensraumansprüche werden im EG und WR nicht 
erfüllt. 
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Mäusebussard Brütend G Nein Der Lebensraum des Mäusebussards umfasst alle 
Kulturlandschaften, wobei struktureiche, mosaikar-
tige Landschaften bevorzugt werden. Als Bruthabi-
tat ist er auf geeignete Baumbestände angewiesen. 
Horste befinden sich meist in Waldrandnähe, in 
Feldgehölzen und Baumgruppen aber auch auf Ein-
zelbäumen. Das EG besitzt keine essentielle Bedeu-
tung als Nahrungshabitat. Brutplätze können im EG 
ausgeschlossen werden. 

Mehlschwalbe Brütend U Nein Die Mehlschwalbe brütet in menschlichen Siedlun-
gen an der Außenseite von Gebäuden. Selten fin-
den sich die Nester des Koloniebrüters auch an Fels-
wänden. Zwecks Nahrungssuche wird Gewässer-
nähe der Neststandorte bevorzugt. Außerdem wer-
den offene Flächen als Jagdhabitat genutzt. Das EG 
besitzt keine essentielle Bedeutung als Nahrungs-
habitat. Brutplätze wurden an den Bestandsge-
bäuden im EG und WR nicht nachgewiesen.  

Nachtigall Brütend G Nein Die Nachtigall brütet bevorzugt in dichter Kraut-
schicht in unmittelbarer Nähe zu Gebüschen. Als 
Lebensraum kommen unterholzreiche Laub-, 
Mischwälder und Feldgehölze, Hecken, verwilderte 
Parkanlagen sowie Dämme in Frage. Besonders 
häufig sind sie an Waldrändern, Fluss- und Bach-
ufern anzutreffen. In Brutrevieren sind eine ausge-
prägte Kraut- und Strauchschicht von großer Be-
deutung, außerhalb der Brutzeit können sie jedoch 
auch in offenen Landschaften auftreten. Die Le-
bensraumansprüche werden im EG und WR nicht 
erfüllt. 

Neuntöter Brütend U Nein Der Lebensraum des Neuntöters umfasst halbof-
fene bis offene Kulturlandschaften mit lichten Ge-
büschen und Flächen niedriger, geringer Vegeta-
tion, beispielsweise Ruderal- und Saumstrukturen. 
Er besiedelt vorzugsweise extensive Wiesen, Wei-
den oder Feuchtgebiete mit Hecken und Feldgehöl-
zen sowie Kahlschläge und Windwurfflächen. Er 
brütet in Büschen sowie kleinen Bäumen, wobei 
das Nest bevorzugt in Dornensträuchern angelegt 
wird. Die Lebensraumansprüche werden im EG 
und WR nicht erfüllt. 
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Orpheusspötter Brütend U Nein In seinem Lebensraum ist der Orpheusspötter auf 
sonnige, trockene Standorte sowie eine gut ausge-
prägte, dichte Krautschicht angewiesen. Dichte, ge-
schlossene Wald- und Baumbestände werden 
durch den Vogel gemieden. So besiedelt er offene 
Heckenlandschaften, Randbereiche von Abgrabun-
gen, Ginsterheiden, Gebüschbrachen sowie Gar-
ten- und Parkanlagen. Er nistet bevorzugt in dich-
ten, dornigen Sträuchern, aber auch in kleinen Bäu-
men und Stauden. Die Lebensraumansprüche wer-
den im EG und WR nicht erfüllt. 

Pirol Brütend U Nein Der Pirol kommt auf lichten, sonnigen, feuchten 
Standorten bevorzugt in Gewässernähe vor. Besie-
delt werden feuchte Laub- und Auwälder, Feldge-
hölze, Alleen sowie Park- und Gartenanlagen mit 
hohen Bäumen. Seltener nutzt er Misch-, Kiefern 
und Fichtenbestände. Weiträumige, geschlossene 
Wälder werden höchstens in Randlagen besiedelt. 
Das Nest des Pirols befindet sich meist hoch in 
Laubbäumen. Die Lebensraumansprüche werden 
im EG und WR nicht erfüllt. 

Rauchschwalbe Brütend U Nein Als Kulturfolger ist die Rauchschwalbe in offenen, 
landwirtschaftlich extensiv genutzten Landschaften 
angesiedelt. Sie brütet meist in den Innenräumen 
von Gebäuden wie Ställen, Schuppen oder Lager-
räumen, in Ausnahmefällen aber auch an Brücken 
oder in Schächten. Zur Nahrungsjagd sucht sie of-
fene Grünlandflächen, zum Beispiel Viehweiden 
auf. Als Nahrungsgebiete bei ungünstigem Wetter 
dienen häufig Gewässer sowie andere Bereiche in 
denen die Nahrungstiere niedrig fliegen. Die Rauch-
schwalbe ist bei vorhandener Lebens-
raumaustattumng nur als Nahrungsgast zu erwar-
ten. Das EG besitzt jedoch keine essentielle Bedeu-
tung als Nahrungshabitat. 
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Rebhuhn Brütend S Nein Das Rebhuhn kommt im landwirtschaftlich tenden-
ziell extensiv genutzten Offenland mit einem klein-
räumigen Mosaik aus Weiden, Brachen und Acker-
land vor. Es ist vor allem auf Saumstrukturen, wie 
Blühstreifen und Feldraine als Nahrungshabitat und 
Deckung angewiesen. Darüber hinaus benötigt es 
unbefestigte Feldwege oder andere vegetations-
freie Bodenstellen. Zur Nestanlage scharrt es gut 
versteckte Mulden im Boden, wobei trockene 
Standorte bevorzugt werden. Die Lebensrauman-
sprüche werden im EG und WR nicht erfüllt. 

Schleiereule Brütend G Nein Die Schleiereule kommt in offenen Kulturlandschaf-
ten mit einer engen Bindung an menschliche Sied-
lungen vor. Sie ist auf dunkle Brutnischen angewie-
sen, die sie meist an Gebäuden wie Scheunen, 
Kirchtürmen und Dachböden abseitsstehend oder 
in Dörfern und Kleinstädten bezieht. Selten können 
sie auch an Felsen oder Steinbrüchen brüten. Ihr 
Jagdgebiet findet sich im Offenland sowie entlang 
von Gräben, Hecken, Straßen, und Wegen. Die Le-
bensraumansprüche werden im EG und WR nicht 
erfüllt. 

Schwarzkehlchen Brütend G Nein Das Schwarzkehlchen besiedelt bevorzugt sonnen-
exponierte, trockene und offene Standorte. Lückig 
stehende, höhere Bäume werden im Brutrevier to-
leriert. Wichtige Habitatelemente sind Warten in 
Form von erhöhten Einzelstrukturen und Flächen 
kurzer, nicht zu dichter Vegetation. Sein Nest legt 
es meist in Vertiefungen am Boden in Hanglage an. 
Es brütet auf extensiv genutztem Grünland, Ru-
deral- und Brachflächen und den Randbereichen 
von Mooren. Die Lebensraumansprüche werden 
im EG und WR nicht erfüllt. 



Artenschutzprüfung:       Änderung B-Plan im Bereich Willy-Brandt-Ring und Paul-Schmetkamp-Straße, Troisdorf 
Stand: 16.10.2020 

BÜRO STRIX – NATURSCHUTZ & FREILANDÖKOLOGIE, DIPL. FORSTW. MARKUS HANFT, Malteserstr. 44, 53639 Königswinter   27  

Planungsrelevante Vögel im MTB 5108/1, 5108/2, 5108/3 und 5108/4 
Deutscher Name Status 

im MTB 
EHZ 
NRW 
Atl 

AKP Begründung  

Schwarzspecht Brütend G Nein Als Lebensraum präferiert der Schwarzspecht grö-
ßere Waldbestände, vor allem alte Buchenwälder 
mit Nadelholzanteilen. Er nutzt aber auch Gehölz-
gruppen und Altholzinseln. Ein geeigneter Nist-
baum besitzt einen hohen, astfreien, dicken Stamm 
mit glatter Rinde sowie gute Anflugmöglichkeiten. 
Als Nahrungshabitat dienen dem Schwarzspecht 
Misch- und Nadelwälder mit Totholz und alten 
Baumstümpfen sowie bei sehr hohem Totholzanteil 
auch Laubwälder. Im EG sind keine potentiellen 
Bruthabitate in Form von geeigneten Höhlenbäu-
men nachgewiesen. Es enthält keine Bestands-
strukturen die als Nahrungshabitat relevant sind. 
Die Lebensraumansprüche werden im EG und WR 
nicht erfüllt. 

Sperber Brütend G Nein Die Art brütet bevorzugt in Nadel-, Stangenholzbe-
ständen bzw. Laubstangenhölzern. Als Nahrungs-
habitat nutzt er bevorzugt strukturreiche Kultur-
landschaften mit ausreichend Deckungsmöglichkei-
ten. Das EG besitzt keine essentielle Bedeutung als 
Nahrungshabitat, Brutplätze konnten nicht nachge-
wiesen werden. Die Lebensraumansprüche wer-
den im EG und WR nicht erfüllt. 

Star Brütend k. A. Nein Der Star kann eine Vielzahl an Landschaften besie-
deln, sofern diese über genügend Bruthöhlen und 
offene Nahrungsflächen verfügen. Als Nistplatz 
nutz er vor allem Baumhöhlen aber auch Felshöh-
len, Spalten an Gebäuden sowie vielerorts Nistkäs-
ten. Der Nahrungserwerb findet meist auf nicht zu 
trockenem, kurzrasigem Grünland statt. Geeignete 
Habitate finden sich unter anderem in Parkanlagen, 
Ortschaften, an Waldrändern und Waldlichtungen. 
Außerhalb der Brutzeit sind sie oft in Obstgärten 
und im Grünland anzutreffen. Potenzielle Brut-
plätze können im EG ausgeschlossen werden.  
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Steinkauz  Brütend G Nein Der Lebensraum des Steinkauzes sind offene, grün-
landreiche Landschaften mit einem hinreichenden 
Angebot an Höhlen, Ansitz- und Rufwarten sowie 
deckungsreichen Tageseinständen und Jagrevieren 
mit dauerhaft kurzer Vegetation. Häufig ist er auf 
kopfbaumreichen Wiesen, Weiden und Streuobst-
wiesen anzutreffen, fehlt jedoch auf Waldstandor-
ten. Er brütet in Baumhöhlen oder Nistkästen. Po-
tenzielle Brutstätten wie Baumhöhlen sind im EG 
nicht nachgewiesen. Die Lebensraumansprüche 
werden im EG und WR nicht erfüllt. 

Tafelente Rast / 

Winter 

G Nein Das bevorzugte Bruthabitat der Tafelente sind 
meso- bis eutrophe, stehende Gewässer mit offe-
nen Wasserflächen und ausgeprägter Ufervegeta-
tion, die als Neststandort genutzt wird. Rast- und 
Überwinterungsplätze finden sich an stehenden 
und langsam fließenden Gewässern. Potenzielle 
Rast- und Bruthabitate sind im EG nicht nachgewie-
sen. Die Lebensraumansprüche werden im EG und 
WR nicht erfüllt. 

Turmfalke Brütend G Nein Der Lebensraum des Turmfalken setzt zur Mäuse-
jagd geeignete Flächen mit kurzer oder lückiger Ve-
getation voraus. Optimal sind offene, strukturrei-
che Kulturlandschaften mit hohem Anteil landwirt-
schaftlich genutzter Fläche in Siedlungsnähe. In ge-
schlossenen Wäldern brütet er nur am Rand. Als 
Nistplatz nutzt er Felsnischen und Halbhöhlen an 
Felswänden oder Gebäuden aber auch alte Horste 
anderer Arten in Bäumen oder Kunstbauten. EG 
und WR verfügen weder über potenziellen Brut-
möglichkeiten des Turmfalken noch hat es eine es-
sentielle Bedeutung als Nahrungshabitat.  

Turteltaube Brütend S Nein Als Lebensraum nutzt die Turteltaube halboffene 
Landschaften mit einem relativ warmen, trockenen 
Klima. Sie besiedelt häufig Feldgehölze, Hecken, 
Waldränder und lichte Wälder, sofern genügend 
Freiflächen vorhanden sind. In menschlichen Sied-
lungen tritt die Turteltaube teilweise in verwilder-
ten Garten- und Parkanlagen auf. Ihr Nest befindet 
sich in der Regel auf Bäumen oder Sträuchern. Ihre 
meist pflanzliche Nahrung sucht sie im Grün- und 
Ackerland. Die Lebensraumansprüche werden im 
EG und WR nicht erfüllt. 
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Planungsrelevante Vögel im MTB 5108/1, 5108/2, 5108/3 und 5108/4 
Deutscher Name Status 

im MTB 
EHZ 
NRW 
Atl 

AKP Begründung  

Uferschwalbe Brütend U Nein Der natürliche Lebensraum der Uferschwalbe sind 
Prallhänge und Steilküsten von Fließgewässern Als 
Sekundärlebensraum nutzt sie heute aber haupt-
sächlich Abgrabungen wie Sand-, Kies- und Lössgru-
ben. Ihre Nahrungssuche findet meist über Gewäs-
sern und Feuchtgebieten sowie im Grünland statt. 
Die Uferschwalbe ist ein Kloloniebrüter und legt 
Höhlen in sandigen, senkrechten Steilwänden mit 
freien An- und Abflugmöglichkeiten an. Die Lebens-
raumansprüche werden im EG und WR nicht er-
füllt. 

Wachtel Brütend U Nein Die Wachtel ist eine Offenlandvogelart, die Feld- 
und Wiesenlandschaften besiedelt. Sie nutzt Acker-
brachen, Getreidefelder und Grünland mit einer 
Deckung bietenden, nicht zu dichten Krautvegeta-
tion und tiefgründige, leicht feuchten Böden. Ihr 
Nest befindet sich am Boden in höheren Gras- und 
Krautbeständen, bevorzugt auf Wintergetreidefel-
dern, Luzernen- oder Kleeschlägen. Sie meidet 
baumbestandene oder trockenen Standorte. Die 
Lebensraumansprüche werden im EG und WR 
nicht erfüllt. 

Waldkauz Brütend G Nein Der Waldkauz besiedelt struktur- und nahrungsrei-
che Landschaften, wie lichte Laub- und Mischwäl-
der, Park-, Friedhof- oder Gartenanlagen. Elemen-
tar sind Baumhöhlen verbunden mit Altholzbestän-
den sowie Sitzwarten. Er brütet bevorzugt in Baum-
höhlen, bezieht in Ausnahmefällen aber auch Höh-
len in Gebäuden, Boden und Felsen, künstliche 
Nisthilfen oder alte Greifvogel- und Krähenhorste. 
Brutplätze sind im EG aufgrund der Lebens-
raumaustattung nicht zu erwarten. Kotspuren und 
Gewölle konnten nicht nachgewiesen werden. Das 
EG besitzt keine essentielle Bedeutung als Nah-
rungshabitat.  



Artenschutzprüfung:       Änderung B-Plan im Bereich Willy-Brandt-Ring und Paul-Schmetkamp-Straße, Troisdorf 
Stand: 16.10.2020 

BÜRO STRIX – NATURSCHUTZ & FREILANDÖKOLOGIE, DIPL. FORSTW. MARKUS HANFT, Malteserstr. 44, 53639 Königswinter   30  

Planungsrelevante Vögel im MTB 5108/1, 5108/2, 5108/3 und 5108/4 
Deutscher Name Status 

im MTB 
EHZ 
NRW 
Atl 

AKP Begründung  

Waldohreule Brütend U Nein Die Waldohreule besiedelt halboffene, strukturrei-
che Kulturlandschaften, gewöhnlich Waldrandbe-
reiche, Feldgehölze, Baumgruppen und Einzel-
bäume. In Siedlungslagen werden aber auch park-
ähnliche Anlagen genutzt. Als Jaghabitat dienen der 
Art strukturiertes Offenland und größere Waldlich-
tungen. Sie nutzt Nester anderer Vogelarten als 
Nistplatz. Das EG besitzt keine essentielle Bedeu-
tung als Nahrungshabitat. Brutplätze konnten nicht 
nachgewiesen werden. Die Lebensraumansprüche 
werden im EG und WR nicht erfüllt. 

Waldschnepfe Brütend G Nein Der Lebensraum der Waldschnepfe sind ausge-
dehnte, reich strukturierte Hochwälder mit einer 
Präferenz zu Laub- und Mischbeständen. Sehr 
dichte Waldbestände werden von der Art gemie-
den. Sie benötigt eine ausgeprägte Strauch- und 
Krautschicht, Randzonen Schneisen und Lichtungen 
für den Balzflug und eine weiche Humusschicht. Ihr 
Nest legt sie in einer Mulde am Boden mit freien 
An- und Abflugmöglichkeiten an. Die Lebens-
raumansprüche werden im EG und WR nicht er-
füllt. 

Wasserralle Brütend U Nein Als Brutplatz nutzt die Wasserralle bevorzugt dichte 
Ufervegetation an Ufer- und Verlandungszonen, 
wie Seggen- und Röhrichtbestände. Sie kann aber 
auch Bruchwäldern und Weidedickichten, kleinen 
Schilfstreifen oder auf Wiesen brüten. Vorausset-
zung ist, dass ausreichend Deckung geboten ist, 
kleine offene Wasserflächen vorhanden sind und 
die Tiere zwischen der Vegetation laufen können. 
Im Winter halten sie sich auch an mehr oder weni-
ger vegetationsfreien Gewässern auf. Die Lebens-
raumansprüche werden im EG und WR nicht er-
füllt. 
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Planungsrelevante Vögel im MTB 5108/1, 5108/2, 5108/3 und 5108/4 
Deutscher Name Status 

im MTB 
EHZ 
NRW 
Atl 

AKP Begründung  

Wendehals Brütend S Nein Der Wendehals besiedelt strukturreiche Landschaf-
ten, die Freiflächen mit niedriger Krautschicht aber 
auch deckungsreiche Strukturen und Rufwarten 
bieten. Essentiell sind alte Bäume mit entsprechen-
den Bruthöhlen. Ebenso werden Nistkästen ange-
nommen. Ursprünglich kam die Art auf Obstwiesen, 
Garten- und Parkanlagen, Feldgehölzen und Alleen 
vor. Heute ist er weitestgehend auf halboffene Hei-
delandschaften sowie locker mit Bäumen bestan-
dene Magerrasen beschränkt. Die Lebensrauman-
sprüche werden im EG und WR nicht erfüllt. Das 
EG besitzt keine essentielle Bedeutung als Nah-
rungshabitat.  

Wespenbussard  Brütend U Nein Innerhalb seines Lebensraums ist der Wespenbus-
sard auf alte Baumbestände in den Randbereichen 
geschlossener Wälder, Feldgehölzen oder Auwäl-
dern als Brutplatz angewiesen. Sein Horst liegt 
meist auf hohen Laubbäumen. Auch alte Nester an-
derer großer Vogelarten werden vom Wespenbus-
sard genutzt. Jagen geht er meist im strukturrei-
chen Grünland, an Waldrändern, Waldlichtungen, 
Kahlschlägen und ähnlichen lichten Waldstruktu-
ren. Das EG besitzt keine essentielle Bedeutung als 
Nahrungshabitat. Die Lebensraumansprüche wer-
den im EG und WR nicht erfüllt. 

Wiesenpieper Brütend S Nein Der Wiesenpieper besiedelt Offenlandbereiche mit 
wenigen Vertikalstrukturen. Er benötigt erhöhte 
Singwarten und eine Bodenvegetation, die ihm ge-
nügend Deckung biete, jedoch nicht zu hoch und 
dicht ist. Potentielle Bruthabitate wie extensive 
Grünlandflächen oder Kahlschläge sind im EG nicht 
nachgewiesen. Die Lebensraumansprüche werden 
im EG und WR nicht erfüllt 

Fazit: Fortpflanzungs- und Ruhestätten von planungsrelevanten Vogelarten nach KAISER 

(2018) können im Wirkraum schon im Vorhinein mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen 

werden. Vorkommen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ubiquitärer und ungefährdeter Vo-

gelarten sind denkbar. 
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7. Konfliktprognose: Betroffenheit artenschutzrechtlich relevanter 
Arten 

Auf Grundlage der Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten und der Darstellung der 

vorhabenbedingten Wirkungen erfolgt eine Einschätzung der Betroffenheit dieser Arten durch 

das geplante Vorhaben. Hierbei werden Maßnahmen zur Vermeidung oder Minderung von 

Konflikten in die Planung integriert. 

7.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung artenschutzrelevanter 
Beeinträchtigungen  

Ziel der Festlegung von Maßnahmen zur Vermeidung von artenschutzrelevanten Beeinträch-

tigungen ist es, das Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu verhin-

dern. Maßnahmen zur Minderung artenschutzrechtlicher Beeinträchtigungen werden vor allem 

dann beachtet, wenn sie tatsächlich geeignet sind, Auswirkungen auf planungsrelevante Arten 

soweit zu reduzieren, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht eintreten werden. 

Folgende Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen werden für das vorliegende Vorhaben for-

muliert: 

Ø V1 – baubedingt: Bauausschlusszeiten - Vögel: Vegetationseingriffe/Rodungsarbeiten ha-

ben außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit wildlebender Vogelarten stattzufinden. Dies ist 

der Zeitraum der Revierbesetzung, Balz und Brut bis zum Ausfliegen der Jungtiere. Hier-

durch werden der Verlust von Individuen sowie die unmittelbare Beschädigung oder Zer-

störung von Nestern und Eiern brütender Vögel vermieden. Die Bauarbeiten erfolgen da-

her außerhalb des Zeitraumes 1. März bis 30. September. Durch die zeitliche Begrenzung 

wird vermieden, dass der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (unmittel-

bare Gefährdung von Individuen inkl. ihrer Eier und Jungtiere) sowie des Artikels 5 a) und 

b) der Vogelschutzrichtlinie für wildlebende Vogelarten eintritt.  

Ø V2 – baubedingt: Ökologische Baubegleitung: Falls die Maßnahme V1 zeitlich nicht ein-

gehalten werden kann, ist eine ökologische Baubegleitung einzurichten (vgl. Maßnahme 

V1), die sicherstellt, dass Individuen sowie Fortpflanzungs- und Ruhestätten von europä-

ischen Vogelarten rechtzeitig identifiziert und geschützt werden können. Die Kontrolle er-

folgt zeitnah vor Beginn der Bauarbeiten. Falls es zu Nachweisen von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten durch europäische Vogelarten kommt, müssen die Arbeiten bis zum Ver-

lassen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch die jeweiligen Arten verschoben wer-

den.  

Ø V3 – bau-/ anlagebedingt: Begrenzung der baubedingten Flächeninanspruchnahme: Eine 

Flächeninanspruchnahme, die über den eigentlichen Vorhabenbereich hinausgeht, ist 
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unzulässig. Als Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen stehen auf dem Gelände aus-

reichend versiegelte Flächen zur Verfügung.  

Ø V4 – bau-/betriebsbedingt: Vermeidung unnötiger Lichtemissionen: Lichtemissionen über 

die innerörtliche Beleuchtung hinaus und die Beleuchtung des Baustellenbereichs sind 

auf ein notwendiges Maß zu beschränken. Um Störungen brütender, ruhender oder schla-

fender Tierarten und jagender Fledermausarten zu vermeiden bzw. zu minimieren, ist da-

her eine potenzielle Ausleuchtung des Baustellenbereichs gering zu halten. Eine Beleuch-

tung erfolgt nur wenn nötig - und wenn dann in zielgerichteter Form, d.h. die Lichtkegel 

sind so einzustellen, dass die Beleuchtung von oben herab erfolgt und möglichst punkt-

genaue, weniger diffuse nächtliche Beleuchtung zu verwenden. Dabei ist auf Beleuch-

tungsmittel zurückzugreifen, die eine geringe Anziehungswirkung auf Insekten haben 

(z.B. Natriumdampflampen, LED-Lampen mit warmweißem Licht < 3000 K und geringem 

Blaulichtanteil). Ein Abstrahlen z.B. in den Himmel oder in anliegende Gebüsch- oder 

Waldbereiche ist zu unterlassen. Dies gilt ebenfalls für die betriebsbedingte zukünftige 

Beleuchtung der Außenbereiche.  

Folgende Vermeidungsmaßnahme wird als Empfehlung ausgesprochen und ist daher als Op-

tion anzusehen: 

Ø OV1 - anlagebedingt: Verbauung von Vogelschutzgläsern: Bei der Verwendung transpa-

renter oder spiegelnder flächiger Glaselemente (Glaswände, Absturzsicherungen, Fens-

ter) oder anderer Baustoffe ist sicher zu stellen, dass diese für Vögel als Hindernis er-

kennbar sind (z.B. opake Materialien, Ornamentglas, Streifen- /Punkt- oder sonstige Mus-

ter). Zusätzlich ist der Außenreflexionsgrad sämtlicher Glaselemente auf max. 8 %, bei 

Isolierverglasung auf max. 15 % zu reduzieren. Die Fassadenbereich, an denen mit einem 

erhöhten Vogelschlagrisiko durch geplante Fenster/Glasfronten zu rechnen ist, können 

Abb. 6 entnommen werden (rot). Das Bundesamt für Naturschutz verweist in diesem Zu-

sammenhang auf den Leitfaden zum vogelfreundlichen Bauen mit Glas, dem wichtige 

Hinweise zur Ausgestaltung von Glasflächen entnommen werden können (vgl. 

http://www.vogelglas.info/public/voegel_glas_licht_2012.pdf). Da normkonkretisierende 

Maßstäbe fehlen, besteht bei der abschließenden Beurteilung eine naturschutzfachliche 

Einschätzungsprärogative der Fachbehörde (UNB). Dieser Sachverhalt bzw. die Maß-

nahme ist gegebenenfalls in Absprache mit der UNB abzustimmen. 
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Abbildung 6: Darstellung der Fassadenbereich, an denen mit einem erhöhten Vogelschlagrisiko zu 
rechnen ist (rot). Hier sollte die Vermeidungsmaßnahme V5 - Verbauung von Vogelschutzgläsern an-
gewendet werden.  

7.2 Artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 unter Be-
rücksichtigung von Abs. 5 Satz 2 BNatSchG 

Für zahlreiche Arten, die im Wirkraum potenziell vorkommen, kann eine artenschutzrechtliche 

Betroffenheit bereits im Vorhinein mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden, da 

der Vorhabenbereich für diese keine relevante Funktion als Lebensraum erfüllt (z.B. Nah-

rungsraum von untergeordneter Bedeutung).  

7.2.1 Vögel 

7.2.1.1 Gastvögel 

Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit ist für solche Arten nicht gegeben, die als Gastvögel 

(im vorliegenden Fall vor allem auftretende Nahrungsgäste und nicht planungsrelevante Vo-

gelarten, aber auch Zugvögel) im Wirkraum auftreten, da der Verlust von Nahrungsflächen 

nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG grundsätzlich keine Relevanz hat. Dies gilt nicht, falls dieser 

Verlust zur Aufgabe von Fortpflanzungsstätten führen würde, sich der Nahrungsraum also als 

essentiell für diese Stätten erweist. Im vorliegenden Fall kann dies für alle Nahrungsgäste mit 
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hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden, da ausreichend Ausweichlebensräume in 

der Umgebung vorhanden sind und die Inanspruchnahme bedeutsamer Lebensräume für ar-

tenschutzrechtlich relevante Arten im Vergleich zum Lebensraumangebot in der Umgebung 

zu vernachlässigen ist. Relevante Störwirkungen im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

sind nicht zu erwarten, da die Nahrungsräume nicht von besonderer Bedeutung sind. Eine 

unmittelbare Gefährdung von Eiern oder Nestern nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann für 

Nahrungsgäste ebenfalls ausgeschlossen werden, da sie keine Brutplätze im Vorhabenbe-

reich besitzen.  

Fazit: Eine Auslösung des Tötungstatbestands kann durch die Verwendung geeigneter Vogel-

schutzgläser vermieden werden. Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit für Gastvögel kann 

daher in vorliegenden Gutachten mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

7.2.1.2 Ubiquitäre und ungefährdete Brutvögel 

Der Vorhabenbereich kann für einige ubiquitäre und ungefährdete in Bäumen und Sträuchern 

brütende Vogelarten als Bruthabitat eingestuft werden. Sollten die Bauarbeiten während der 

Brut- und Aufzuchtzeit von Vögeln erfolgen, könnte dies zu einer Tötung oder Verletzung von 

Individuen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG führen. Eine Auslösung des Tötungstatbestands 

nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann daher im Voraus nicht ausgeschlossen werden. Durch 

die Umsetzung der Vermeidungsmaßnahme V1a (Bauarbeiten an der Außenfassade – Opti-

mierung Vögel) und in Kombination mit V2 (Ökologische Baubegleitung) kann jedoch eine ar-

tenschutzrechtliche Betroffenheit nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG mit hinreichender Sicher-

heit vermieden werden. Aufgrund der Vorbelastungen ist auch nicht von erheblichen Störun-

gen auszugehen, die einen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG auslösen könnten. Auf den Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nach § 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG können die betroffenen Individuen durch Ausweichen in die Umgebung 

reagieren. Hier sind ausreichend Lebensräume (vgl. Abbildung 1) vorhanden, die ihre Lebens-

raumansprüche erfüllen. Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 

Sinne von § 44 Abs. 5 BNatSchG bleibt im räumlichen Zusammenhang erhalten. 

Fazit: Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG kann 

für ubiquitäre und ungefährdete Vogelarten unter Einhaltung der konzipierten Vermeidungs- 

und Minderungsmaßnahmen mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

8. Prüfung von Ausnahmetatbeständen 

Aus der vorliegenden artenschutzrechtlichen Betrachtung geht hervor, dass das Vorhaben bei 

Einhaltung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen als zulässiger Eingriff einzustufen 

ist und im Sinne des § 44 Abs. 5 Satz 2, 3 BNatSchG keine Verbotstatbestände nach § 44 
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Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG eintreten, da die ökologischen Funktionen von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten der potenziell betroffenen Tierarten im räumlichen Zusammenhang 

weiterhin erfüllt werden (Kapitel 6.2). Da eine artenschutzrechtliche Betroffenheit planungsre-

levanter Arten auszuschließen ist, bedarf der Eingriff keiner Prüfung der Ausnahmetatbe-

stände nach § 45 Abs. 7 BNatSchG. 
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9. Zusammenfassung und Fazit: B-Plan im Bereich Willy-Brandt-Ring 
und Paul-Schmetkamp-Straße, Troisdorf 

In der vorliegenden Artenschutzprüfung (ASP) wird ermittelt, ob und welche artenschutzrecht-

lichen Konflikte im Zusammenhang mit dem geänderten B-Plan im Bereich zwischen Mosel-

straße, Willy-Brandt-Ring und Paul-Schmetkamp-Straße, Troisdorf eintreten könnten. Ent-

sprechend den gesetzlichen Vorgaben (BNatSchG) sind die europäischen Vogelarten und An-

hang IV - Arten der Flora-Fauna-Habitat Richtlinie (FFH-Richtlinie) zu berücksichtigen.  

Grundlage der vorliegenden Bewertung sind Auswertungen vorhandener Daten aus Mess-

tischblättern, dem Biotopkataster und der Landschaftsinformationssammlung des Landes 

NRW (LINFOS) und einer Potentialabschätzung zum Vorkommen von artenschutzrechtlich 

relevanten Tierarten auf Grundlage von einer Geländebegehung am 09.03.2020 im Wirkraum 

des Vorhabens. Aufgrund der Vorbelastungen, der begrenzten Biotopausstattung sowie der 

Kleinflächigkeit des Vorhabenbereichs ist diese Vorgehensweise zur Ermittlung des Artenpo-

tentials als ausreichend anzusehen.  

Für die (potenziell) vorkommenden und damit im vorliegenden Fachgutachten beschriebenen 

Vogelarten kann eine artenschutzrechtliche Betroffenheit, unter Berücksichtigung der formu-

lierten Vermeidungs- und Minderungs-, und Ausgleichsmaßnahmen, ausgeschlossen werden 

(vgl. Kap. 7.1). Ein Vorkommen von weiteren, in den relevanten Quadranten der MTB 5108 

genannten artenschutzrechtlich relevanten Tierarten oder Tierartengruppen (Amphibien, Rep-

tilien, Wirbellose), kann für den Wirkraum bereits im Voraus mit hinreichender Sicherheit aus-

geschlossen werden, da deren Lebensraumansprüche nicht erfüllt werden.  

Im Vorfeld kann jedoch das Eintreten von Verbotstatbeständen im Sinne des  

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG für folgende Arten nicht ausgeschlossen werden: 

Gastvögel, ubiquitäre und ungefährdete Brutvogelarten  

Die folgenden Vermeidungs-, Minderungsmaßnahmen sind daher obligat (vgl. Kap. 7.1): 

Ø V1 – baubedingt: Bauausschlusszeit - Vögel  

Ø V2 – bau-/ anlagebedingt: Ökologische Baubegleitung 

Ø V3 – bau-/ anlagebedingt: Begrenzung der baubedingten Flächeninanspruchnahme 

Ø V4 – bau-/betriebsbedingt: Vermeidung unnötiger Lichtemissionen 

Folgende Vermeidungsmaßnahme ist als Empfehlung anzusehen: 

Ø OV1 - anlagebedingt: Verbauung von Vogelschutzgläsern 

Unter Berücksichtigung der konzipierten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen ist die 

Änderung des B-Plans im Bereich zwischen Moselstraße, Willy-Brandt-Ring und Paul-
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Schmetkamp-Straße, Troisdorf im Hinblick auf artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG in Zusammenhang mit § 44 Abs. 5 BNatSchG als zulässig 

zu bewerten. 

 

Für die Richtigkeit:  

Königswinter, den 16.10.2020 

 

 

 

Dipl.- Forstw. Markus Hanft 
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11. Anhang  

Protokoll einer Artenschutzprüfung (ASP) – Gesamtprotokoll –  

A.) Antragsteller (Angaben zum Plan/Vorhaben)  

Allgemeine Angaben  
Plan/Vorhaben (Bezeichnung): Änderung Bebauungsplan im Bereich Paul-Schmetkampstraße 
Plan-/Vorhabenträger (Name): Ahmet Ogul 

Der B-Plan im Bereich von Willy-Brandt-Ring und Paul-Schmetkampstraße des Amtes für Stadtplanung und 
Gebäudeordnung sieht eine Bebbauung von Grünflächen durch Wohnhäuser vor. Um die denkbaren vorhabenbedingten 
artenschutzrechtlichen Konflikte abschätzen zu können, wurde im Rahmen einer Ortsbesichtigung am 09.03.2020 das 
Plangebiet sowie das Umfeld auf mögliche, aktuelle sowie zurückliegende Vorkommen von artenschutzrechtlich relevan-
ten Tierarten begutachtet.  

 

Stufe I: Vorprüfung (Artenspektrum/Wirkfaktoren)   
Ist es möglich, dass bei FFH-Anhang IV-Arten oder europäischen Vogelarten die Verbote 
des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Plans bzw. Realisierung des Vorhabens 
ausgelöst werden?  

     
n ja   nein 
     

Stufe II: Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände  
(unter Voraussetzung der unter B.) (Anlagen „Art-für-Art Protokoll“) beschriebenen Maßnahmen und Gründe)   

Nur wenn Frage in Stufe I „ja“:  
Wird der Plan bzw. das Vorhaben gegen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen 
(gegebenenfalls trotz Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogener Ausgleichsmaßnah-
men oder eines Risikomanagements)?  

     
 ja  n nein 
     

Arten, die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüft werden:  
Begründung: Bei den folgenden Arten liegt kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor (d.h. keine erhebliche Störung 
der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen 
oder Tötungen und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko). Es handelt sich um Allerweltsarten mit einem landesweit günstigen Erhaltungs-
zustand und einer großen Anpassungsfähigkeit. Außerdem liegen keine ernst zu nehmenden Hinweise auf einen nennenswerten Bestand 
der Arten im Bereich des Plans/Vorhabens vor, die eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung rechtfertigen würden.  

Die mögliche Beeinträchtigung von FFH-Anhang IV-Arten sowie planungsrelevanter Vogelarten werden in Kap.7 in einer 
Art-für-Art-Betrachtung behandelt. Nicht planungsrelevanten Vogelarten (Vögel der Gehölze und Gebäude) werden nur 
einer summarischen Betrachtung unterzogen 

 

Stufe III: Ausnahmeverfahren  
Nur wenn Frage in Stufe II „ja“:  
      
1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden   ja   nein 

öffentlichen Interesses gerechtfertigt?       
      
2. Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?    ja   nein 

      
      
3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten    ja   nein 

nicht verschlechtern bzw. bei Anhang IV – Arten günstig bleiben?  
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Antrag auf Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG   

Nur wenn alle Fragen in Stufe III „ja“:  
Die Realisierung des Plans/des Vorhabens ist aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 
im Sinne von § 45 Abs. 7 Nr. 5 BNatSchG gerechtfertigt und es gibt keine zumutbare Alternative. Der Erhaltungszu-
stand der Populationen wird sich bei europäischen Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang-IV-Arten 
günstig bleiben. Deshalb wird eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 
beantragt. Zur Begründung siehe gegebenenfalls unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“). 

 

Nur wenn Frage 3. in Stufe III „nein“:  
(weil bei einer FFH-Anhang-IV-Art bereits ein ungünstiger Erhaltungszustand vorliegt) 

Für die Erteilung einer Ausnahme sprechen „außergewöhnliche Umstände“. Außerdem wird sich durch die Ausnahme 
der ungünstige Erhaltungszustand der Populationen nicht weiter verschlechtern bzw. wird die Wiederherstellung des 
günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert. Zur Begründung siehe gegebenenfalls unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-
Protokoll“). 

 

Nur wenn eine der Fragen in Stufe III „nein“:  
Im Zusammenhang mit privaten Gründen liegt eine unzumutbare Belastung vor. Deshalb wird eine Befreiung von den 
artenschutzrechtlichen Verboten gem. § 67 Abs. 2 BNatSchG beantragt.   

 

 

 


